
Vorlage-Nr: VO/2/0024/2019      -   Fachbereich II
Status: öffentlich
Sachbearbeiter: K.Kunde
Datum: 19.08.2019
Telefon: 038828/330-1214

Beschlussvorla
ge

Stadt Schönberg

E-Mail: k.kunde@schoenberger-land.de

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die 
Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Abstimmung:
Beratungsfolge Ja Nein Enth.
Finanzausschuss der Stadt Schönberg

Hauptausschuss der Stadt Schönberg
Stadtvertretung Schönberg

Sachverhalt:
Durch die Eingemeindung der Gemeinde Lockwisch muss der Gebührensatz entsprechend 
angepasst werden.  

Beschlussvorschlag: 
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über 
die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des Wasser- und 
Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es ergeben sich keine finanziellen Nachteile, da sich die Erträge mit dem zu zahlenden Beitrag an 
den Wasser- und Bodenverband nahezu decken. 

Anlage: 
1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge des WBV Stepenitz-Maurine
Kalkulation des Gebührensatzes
Synopse 



Ausdruck vom: 25.11.2019

Lebenslauf zur VO/2/0024/2019
Beschlüsse:
12.09.2019 Finanzausschuss der Stadt Schönberg
SI/FA11/002/2019
Herr Freitag erläutert die Beschlussvorlage. 
Er bittet die Amtsverwaltung darzulegen, wie die Differenz zwischen Haushaltsansatz und 
Einnahmen zu Stande kommt.
Anmerkung der Verwaltung:
Im Haushaltsansatz für das Jahr 2019 wurden mehr Erträge (WBV-Gebühren) eingeplant, da 
zwei zurückliegende Jahre in diesem Jahr abgerechnet werden. Zum Stand 30.06.2019 
wurde das Jahr 2016 bereits abgerechnet. Laut der zuständigen Sachbearbeiterin erfolgt die 
Abrechnung für das Jahr 2017 demnächst, so dass eine Differenz zwischen Ansatz und 
Einnahmen im Anschluss nicht mehr zu verzeichnen ist.
Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt:
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
5 Ja-Stimmen

24.09.2019 Hauptausschuss der Stadt Schönberg
SI/HA11/002/2019

Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt:
Die Stadtvertretung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt 
Schönberg über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge des 
Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine. 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
6 Ja-Stimmen
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